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Einleitung 
 
Die Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen gGmbH bekennt sich zur Achtung der 
Menschenrechte, den umweltrechtlichen Pflichten innerhalb unserer Lieferkette und betrachten den 
Schutz von Menschenrechten als zentrales Element. Wir setzen dabei geltendes Recht um, 
respektieren die international anerkannten Menschenrechte sowie umweltbezogenen Pflichten und 
tragen Sorge dafür, im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltverschmutzungen vorzubeugen. Insbesondere verurteilen wir jede Form von Kinder- und 
Zwangsarbeit, alle Arten der Sklaverei und des (modernen) Menschenhandels sowie jegliche Form 
von Diskriminierung. Wir bekennen 
uns darüber hinaus zu der Einhaltung des am jeweiligen Beschäftigungsort geltenden 
Arbeitsschutzes, der Zahlung angemessener Löhne sowie dem Schutz der Koalitionsfreiheit unserer 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
 
 
Verfahren zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten des LkSG 

 
Um unseren Sorgfaltspflichten nach dem LkSG nachzukommen, haben wir die folgenden Prozesse in 
unserem eigenen Geschäftsbereich sowie, soweit notwendig, gegenüber unseren unmittelbaren und 
mittelbaren Zulieferern etabliert: 

- Zusammenarbeit mit der Einkaufsgemeinschaft Agkamed: die Einkaufsgemeinschaft 
übernimmt die zentrale Bewertung / Risikomanagement aller Lieferanten, die dort gelistet 
sind. 

- Wir haben ein LkSG-bezogenes Risikomanagement eingerichtet und in allen maßgeblichen 
Geschäftsabläufen verankert, welches den Besonderheiten des Medizinprodukte-Sektors 
Rechnung trägt.  

- Als Teil des Risikomanagements führen wir zur Ermittlung menschenrechtlicher und 
umweltbezogener Risiken entlang unserer Lieferkette eine jährliche und anlassbezogene 
Risikoanalyse durch, bei der wir ein besonderes Augenmerk auf solche Risiken legen, welche 
basierend auf unserer Erfahrung im Medizinprodukte-Sektor vorherrschend sind. Die 
Risikoanalyse wird im Rahmen der widerkehrenden Risikobetrachtung für andere Sektoren 
unseres Unternehmens – finanzielle Risiken, medizinische Risiken, IT – Risiken, etc. – mit 
abgedeckt. 

 
Stellen wir im Rahmen der Risikoanalyse menschenrechts- oder umweltbezogene Risiken entlang 
unserer Lieferkette fest, ergreifen wir unverzüglich unter anderem die folgenden 
Präventionsmaßnahmen:  

- Vertragliche Ergänzungen zur Konkretisierung von Maßnahmen, die vorausschauend diese 
Risiken minimieren. 

- Gespräch mit den jeweiligen Lieferanten über Ursachen der Problematiken, in Verbindung mit 
Lösungsmöglichkeiten. 

- Einforderung von Änderungen der jeweiligen Prozesse oder Beschaffungsformen. 
 

 
Soweit wir im Rahmen unserer Risikoanalyse feststellen, dass die Verletzung einer 
menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht bereits eingetreten ist oder 
unmittelbar bevorsteht, ergreifen wir unverzüglich die folgenden Abhilfemaßnahmen:  

- Gewichtung der menschenrechtsbezogenen Verletzung oder umweltbezogenen Pflichten. 
Je nach Sachverhalt: 
- Ermahnung oder Verwarnung des Lieferanten. 
- Aussonderung des Herstellers / Dienstleisters aus dem Lieferantenstamm 
- Anzeige bei den zuständigen Behörden / Verantwortungsträgern. 
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Unabhängig von der Risikoanalyse und den hier entdeckten Risiken haben wir ein 
unternehmensinternes Beschwerdeverfahren eingerichtet, welches es allen betroffenen Personen 
ermöglicht, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen 
menschenrechts- und umweltbezogener Pflichten hinzuweisen. Das Beschwerdeverfahren ist über 
unsere Homepage 
www.kho.de zugänglich 
  
Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens wird von uns stetig, mindestens jedoch einmal im Jahr, 
überprüft und weiterentwickelt. Unsere Bemühungen zur effektiven Umsetzung unserer 
Sorgfaltspflichten dokumentieren wir fortlaufend. Darüber hinaus werden wir beginnend mit dem 1. 
Januar 2024 einen jährlichen Bericht über die Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten veröffentlichen. 
Dieser wird spätestens vier Monate nach dem Schluss unseres Geschäftsjahres auf unserer 
Internetseite veröffentlicht und über einen Zeitraum von sieben Jahren kostenlos zur Verfügung 
stehen. Weitere Details hierzu werden wir zu gegebener Zeit veröffentlichen.  
 
Unsere Erwartungen an unsere Beschäftigten und Zulieferer 

Die in dieser Grundsatzerklärung dargestellten Prinzipien gelten sowohl für unseren eigenen 
Geschäftsbereich, d.h., für alle unsere Beschäftigten als auch für unsere Zulieferer in der Lieferkette.  
Zudem erwarten wir von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie sich ebenfalls zur 
Einhaltung unserer Prinzipien verpflichten. Angemessene, wirksame Prozesse sind von unseren 
Lieferanten und Geschäftspartnern zu entwickeln und zu verankern, um sowohl die von uns 
entdeckten Risiken und Verletzungen zu adressieren und zu unterbinden als auch weitere mögliche 
Risiken zu entdecken.  
 
Diese Grundsatzerklärung ist von der Unternehmensleitung verabschiedet. 
 
Bielefeld, 01.01.2023 
 

 

http://www.kho.de/

